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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

39/06 Rechtshilfe Amtshilfe

Norm

BAO §201

BAO §202 Abs1

Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt (Schweiz) 2012 Art27 Abs1

Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt (Schweiz) 2012 Art27 Abs3

Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt (Schweiz) 2012 Art30 Abs3

Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt (Schweiz) 2012 Art7

Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt (Schweiz) 2012 Art7 Abs4

Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt (Schweiz) 2012 Art7 Abs5

1. BAO § 201 heute

2. BAO § 201 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 201 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2013

4. BAO § 201 gültig von 01.01.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 76/2011

5. BAO § 201 gültig von 01.11.2009 bis 31.12.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

6. BAO § 201 gültig von 31.12.2005 bis 31.10.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

7. BAO § 201 gültig von 26.06.2002 bis 30.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 97/2002

8. BAO § 201 gültig von 19.04.1980 bis 25.06.2002 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

1. BAO § 202 heute

2. BAO § 202 gültig ab 01.01.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. BAO § 202 gültig von 26.03.2009 bis 31.12.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

4. BAO § 202 gültig von 19.04.1980 bis 25.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Die Bestimmungen des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft

über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt, BGBl. III Nr. 192/2012, sehen an keiner Stelle

eine Haftung der schweizerischen Zahlstellen gegenüber dem österreichischen Abgabengläubiger für die

Einmalzahlung gemäß Art. 7 des Steuerabkommens vor. Auch die Bestimmung des Art. 30 Abs. 3 Steuerabkommen -

die gar nicht für die Einmalzahlung gilt - normiert keineswegs eine Haftung der schweizerischen Zahlstellen gegenüber

dem österreichischen Abgabengläubiger, sondern nur eine ZahlungsverpBichtung gegenüber der zuständigen

schweizerischen Behörde. Eine unmittelbare Haftung der schweizerischen Zahlstellen stünde zudem im Widerspruch

zur Systematik des Steuerabkommens, wonach sämtliche durch die schweizerischen Zahlstellen nach den
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Bestimmungen des Steuerabkommens eingehobenen Beträge nur im Wege der zuständigen schweizerischen Behörde

an den österreichischen Abgabengläubiger gelangen (vgl. Art. 7 Abs. 4 und 5, sowie Art. 27 Abs. 1 und 3 des

Steuerabkommens). Abgesehen vom Fehlen einer ausdrücklichen Haftungsbestimmung ist für den VwGH auch nicht

erkennbar, dass die beiden Vertragsstaaten eine derartige Haftung hätten vorsehen wollen. Hinweise darauf, dass die

beiden Vertragsstaaten davon ausgegangen seien (oder dies gar beabsichtigt hätten), die Republik Österreich hätte

unmittelbar Haftungsansprüche gegenüber den schweizerischen Zahlstellen geltend machen können bzw. dürfen, sind

nicht erkennbar. Es besteht auch zwischen der Republik Österreich und der zuständigen schweizerischen Behörde kein

Haftungsverhältnis. Ein durchgehendes Haftungsverhältnis liegt somit nicht vor.Die Bestimmungen des Abkommens

zwischen der Republik Österreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Zusammenarbeit in den

Bereichen Steuern und Finanzmarkt, Bundesgesetzblatt Teil 3, Nr. 192 aus 2012,, sehen an keiner Stelle eine Haftung

der schweizerischen Zahlstellen gegenüber dem österreichischen Abgabengläubiger für die Einmalzahlung gemäß

Artikel 7, des Steuerabkommens vor. Auch die Bestimmung des Artikel 30, Absatz 3, Steuerabkommen - die gar nicht

für die Einmalzahlung gilt - normiert keineswegs eine Haftung der schweizerischen Zahlstellen gegenüber dem

österreichischen Abgabengläubiger, sondern nur eine ZahlungsverpBichtung gegenüber der zuständigen

schweizerischen Behörde. Eine unmittelbare Haftung der schweizerischen Zahlstellen stünde zudem im Widerspruch

zur Systematik des Steuerabkommens, wonach sämtliche durch die schweizerischen Zahlstellen nach den

Bestimmungen des Steuerabkommens eingehobenen Beträge nur im Wege der zuständigen schweizerischen Behörde

an den österreichischen Abgabengläubiger gelangen vergleiche Artikel 7, Absatz 4 und 5, sowie Artikel 27, Absatz eins

und 3 des Steuerabkommens). Abgesehen vom Fehlen einer ausdrücklichen Haftungsbestimmung ist für den VwGH

auch nicht erkennbar, dass die beiden Vertragsstaaten eine derartige Haftung hätten vorsehen wollen. Hinweise

darauf, dass die beiden Vertragsstaaten davon ausgegangen seien (oder dies gar beabsichtigt hätten), die Republik

Österreich hätte unmittelbar Haftungsansprüche gegenüber den schweizerischen Zahlstellen geltend machen können

bzw. dürfen, sind nicht erkennbar. Es besteht auch zwischen der Republik Österreich und der zuständigen

schweizerischen Behörde kein Haftungsverhältnis. Ein durchgehendes Haftungsverhältnis liegt somit nicht vor.
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